
        
  

  
    



  
    









    
        
            Zum Hauptinhalt springen
        
    

    
        
            	
                        
                            
                            Menü
                        
                    
	
                    
                        
                        FragDenStaat
                    
                
	
                        
                        
                            
                            Spenden
                        
                    

	
	
                            Anfragen
                            	
                                    Anfragen entdecken
                                
	
                                    Anfrage stellen
                                
	
                                        Einsteiger-Guide
                                    


                        
	
                            Kampagnen
                        
	
                            Recherchen
                        
	
                            Klagen
                        
	
                                Über uns
                            
	
                                Newsletter
                            
	
                            
                                
                                Spenden
                            
                        
	
                            

                        
	
                                
                                    
                                    Anmelden
                                
                            
	
                                Konto erstellen
                            
	
                                

                            
	

    
        Anfragen
Behörden
Recherchen
Handbuch der Informationsfreiheit
Hilfe


        
        
            
            Suchen
        
    






                
                
            
        

    


  

  






  
    
      
      

      
        


      

      

    
        
            an_pofalla_02_11_2009_part_7
            
        

        
        
        
        
        
            
                
        Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Informationsfreiheitsanfrage zur MONITOR-Pressemeldung“
        
            

            
        
    




  







  
    
      
        
          
            
              
                
                  
                
              

            

            
              
                
                / 10
              

            

            
              
                
                  
                  Dokumentendetails
                
                
                  
                  Zeige/verstecke Text
                
                
                  
                  PDF herunterladen
                
              

            

            
              
                
                  
                
                
                  
                
              

            

            
              
                
              
            

          

            
        

          
      

      
        
          
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      1

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      2

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      3

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      4

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      5

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      6

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      7

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      8

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      9

                    
                  

                
                  
                    
                      
                        
                          
                        
                        [image: ]
                      
                      
                      10

                    
                  

                
              

            

          

        

          

        
          

            
              
                
                  
                    
                      Politischer Forderungskatalog VORWEG GEHEN

       

Erhöhter Verwaltungsaufwand durch zunehmende Zahl
regenerativer Anlagen

Erneuerbare
Energien

133

  
 

 

Die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien wird nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)
gefördert. Die Abwicklung und Auszahlung dieser Entgelte an die Anlagenbetreiber erfolgt durch die
Netzbetreiber. Die Kosten, die auf Seiten der Netzbetreiber entstehen, wurden bei der Kalkulation der
Netzentgelte im Rahmen der Anreizregulierung berücksichtigt und damit auf die Endkunden umgelegt.

Der Zubau regenerativer Anlagen nimmt allerdings - nicht zuletzt zur Erreichung der Klimaziele - rasant zu
und übersteigt den ursprünglich durch die Netzbetreiber angesetzten Aufwand um ein Vielfaches. Dieser
Zusatzaufwand kann nun aber durch die Netzbetreiber nicht mehr entsprechend umgelegt werden.

 

 

 
  

 

a
Ki
42 .
Zwei verschiedene Lösungsoptionen werden vorgeschlagen:
1. Umlage der erhöhten Verwaltungskosten auf die Netznutzer.
2. Verursachungsgerechte Abrechnung von Fallpauschalen mit dem Anlagenbetreiber (außerhalb der
Regulierung).
( —
Ä

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

 

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)
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Katalog der EEG-geförderten Anlagen vereinfachen

 
 

Erneuerbare
Energien

 

 

Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) fördert dezentrale Eigenerzeugungsanlagen. Dabei wird zwischen
ca. 1.000 "Förderfällen" unterschieden. Da es so viele zu unterscheidende Fälle gibt, wird der Aufwand für
Netzbetreiber erhöht. Außerdem kommt es zu Verzögerungen sowohl bei der Prüfung der Anträge, als auch

bei der Abrechnung der Vergütung.

Darüber hinaus führen unterschiedliche Interpretationen der jeweiligen Fälle regelmäßig zu Streitigkeiten
zwischen den Netzbetreibern und den Antragstellern.

ICE rear
| ISIS

Vereinfachung des Kataloges der zu fördernden Anlagen, Reduzierung der Regelungstiefe mit dem Ziel der
Beschleunigung und Transparenzerhöhung von Entscheidungen.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)
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Erneuerbare Rechtssicherheit für EEG-Vergütung sicherstellen
Energien

Netzbetreiber zahlen die EEG-Fördergelder an die Betreiber von förderungsfähigen Anlagen aus. Der
Netzbetreiber bekommt die EEG-Förderung nur dann ausgeglichen, wenn die Anlage gemäß EEG-Gesetz
eindeutig förderfähig ist. Die Problematik betrifft ebenso den Anlagenbetreiber.

Allerdings ist im EEG keine unabhängige Instanz vorgesehen, die eine konkrete Klärung der Förderfähigkeit
herbeiführt. Deswegen muss im Zweifelsfall immer der gerichtliche Weg gewählt werden. Diese
Vorgehensweise erweckt den Eindruck, der Netzbetreiber beabsichtige, den Ausbau zu behindern. Das
belastet das Image des Netzbetreibers, in dem Fall RWE.

 

 
   

n
Schaffung einer neutralen Instanz, um Rechtssicherheit zu erlangen. Die neutrale Instanz prüft und gibt das
Testat "förderfähig" für die entsprechenden Anlagen.
Hierdurch werden juristische Auseinandersetzungen vermieden, der Ausbau der EEG-Anlagen beschleunigt
und das Image der Netzbetreiber „geschont“ (Instanz analog dem Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) bei der Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung).

ar

N
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

 

 

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)
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Erneuerbare Der Anschluss von regenerativen Anlagen muss sich lohnen
Energien

Netzbetreiber müssen regenerative, dezentrale Anlagen, die nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)
gefördert werden, uneingeschränkt anschließen. Das heißt, es gilt Anschlusspflicht in Fällen, in denen der
Aufwand des Netzanschlusses und eine mögliche CO2-Reduzierung in keinem vernünftigen Verhältnis
stehen. Diese Kosten gehen in die Netzkosten ein und führen so zu einem höheren Strompreis ohne einen
entsprechenden Nutzen für die Volkswirtschaft.

So müssen beispielsweise auch entlegene Anlagen mit geringer Einspeiseleistung angeschlossen werden
(z.B. Jagdhütten mit kleinsten Photovoltaikanlagen)

NIGNPS:T

Erweiterung des EEG um eine Verhältnismäßigkeitsklausel bei der Anschlusspflicht dezentraler Anlagen,
über die Kosten ins Verhältnis zu CO2 Einsparung gesetzt werden. Dadurch können die Fördermittel
wesentlich wirksamer und zielführender eingesetzt werden.

Parallel können die Netzbetreiber die Auswahl geeigneter Standorte unterstützen und so den Ausbau
regenerativer, dezentraler Anlagen beschleunigen.

 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

 

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG
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Erneuerbare Keine Ausgleichsmaßnahmen für Offshore-Windparks

Energien

  

Für Offshore-Windkraftanlagen, die ab 2017 genehmigt werden, müssen die Betreiber nach dem
Bundesnaturschutzgesetz für den Eingriff in die Natur Ausgleichsmaßnahmen schaffen.

Da zu erwarten ist, dass Ausgleichsmaßnahmen überwiegend in finanzieller Form gefordert werden, tragen
die Betreiber ein hohes wirtschaftliches Risiko, insbesondere da bis 2017 auch gegenwärtig ausgezahlte
Fördermaßnahmen wegfallen werden (u.a. Sprinterbonus, Netzanschlusskosten).

Aber auch aus sachlichen Gründen sind die Ausgleichmaßnahmen nicht nachzuvollziehen, da die Offshore-
Windparks bis zu 100 Kilometer von der Küste entfernt errichtet werden, der Eingriff in und die
Auswirkungen auf die Natur sehr gering sind und es keinen U eulehen Zusammenhang zu Auswirkungen
( u auf einen bestimmten Küstenbereich gibt.

 

 

 

 

Um die Attraktivität der Offshore-Windkraft Erzeugung auch in der Zukunft aufrecht zu erhalten, sollten
Offshore-Windkraftanlagen von Ausgleichmaßnahmen unbefristet freigestellt werden.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

88 56,15 Bundesnaturschutzgesetz-Entwurf (BNatSchG-E)
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Berichtspflichten zu Emissionen sinnvoll zusammenfassen

   

Kraftwerksbetreiber sind verpflichtet, regelmäßig Berichte über Emissionen zu erstellen:

1. nach 11. Bundes-Immissionschutzverordnung: alle 4 Jahre

2. nach 13. Bundes-Immissionschutzverordnung: jährlich

3. nach Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister: jährlich

Jeder Bericht ist mit einem hohen Erhebungsaufwand zum jeweiligen Anforderungszeitpunkt verbunden.
Durch die kurzen Berichtszyklen entsteht kein informatorischer Mehrwert (die Werte in diesem Zeitraum
ändern sich kaum). Außerdem enthalten die Berichte starke inhaltliche Überschneidungen.

 

 

OSUNGOSVOLS

Zusammenfassung der Meldungen zu einer Meldung mit einem Berichtszyklus von 4 Jahren.

Fe

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU),
EU-Kommission

 

 
   

11. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) über Emmissionserklärungen
Schadstofffreisetzungs- und verbringungsregister (Pollutant Release and Transfer Register PTPR)
13. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV), Verordnung über Großfeuerungs- und
Gasturbinenanlagen
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Umwelt- / Vogelschutzmaßnahmen an Freileitungsnetzen zielgerichtet einsetzen
Naturschutz

   

Zum Schutz von Großvögeln müssen bis Ende 2012 bundesweit alle Mittelspannungs-Strommasten
umgerüstet oder neu errichtet werden. Während die entsprechende EU-Richtlinie nur Grundsätze
beschreibt, gehen die Forderungen in Deutschland weit über die EU-Vorgaben hinaus.

Innerhalb des RWE Netzgebietes sind noch ca. 30.000 Masten umzurüsten. Masten, die in Natur- und
Vogelschutzgebieten liegen, sind RWE-weit bereits zu 100% nachgerüstet. Die Nachrüstungsforderung
betrifft allerdings auch Gebiete, wo schützenswerte Vogelarten gar nicht vorkommen.

Insgesamt ergeben sich Belastungen für alle Netzbetreiber in Höhe von 75 Mio. EUR.

(Die Oberleitungen der Bahn sind von dieser Forderung ausgenommen!)

 

 
 

USDVCIEN AU EINE Sie:

 

Die Umsetzung der Richtlinie sollte sich auf Masten und Gegenden beschränken, in denen besonders
schützenswerte Vogelarten vorkommen können. In dicht bebauten Gebieten und Ballungszentren, wie z.B.
Rhein und Ruhr, sind schützenswerte Vogelarten nicht zu erwarten.

Möglicherweise betroffene Leitungen und Gebiete können gemeinsam mit den Naturschutzverbänden
beobachtet werden (Monitoring), um dort gezielt entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

   

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

 

Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG
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Baurecht Baukosten von Energienetzen senken

  

   

Für jede Baumaßnahme (z.B. zum Verlegen von Leitungen), die den öffentlichen Verkehrsraum betrifft
(Straßen, Geh- und Radwege), muss eine verkehrsrechtliche Anordnung eingeholt werden.

Für diese Anordnung müssen durch den Bauträger jeweils umfangreiche Unterlagen eingereicht werden, die
z.B. eine genaue Darstellung enthalten, wie die Baustelle gesichert werden soll. Das ist überflüssig, weil in
der für Unternehmen verbindlichen „Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ bereits

genauestens definiert ist, wie eine Baustelle zu sichern ist (einschließlich Skizzen für jede Art einer
möglichen Baustelle).

 

   

Zertifizierten* Unternehmen kann eine generelle Genehmigung erteilt werden, mit der Maßgabe, die
bestehenden Vorschriften einzuhalten. Damit können Einzelgenehmigungen entfallen und sowohl bei
Kommunen als auch bei Unternehmen Bürokratie abgebaut werden.

* nach

- Qualitätsnormen der Reihe EN 29000 oder

- durch die Gütegemeinschaft Leitungstiefbau RAL

   

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)

 

Straßßenverkehrsordnung (StVO)
Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen für die Aufgrabung von Verkehrsflächen (ZTV-SA 97)

RWE Energiepolitik
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Baurecht Bürokratiekosten beim Bau von Stromleitungen senken

   

Bei der Verlegung von Leitungen, die Bahntrassen kreuzen, ist ein aufwändiges Genehmigungsverfahren
einzuhalten, das wesentlich komplizierter ist als z.B. bei der Verlegung von Leitungen über Kreuzungen von
Straßen und Autobahnen.

In der Regel nimmt dieses Genehmigungsverfahren 3 bis 6 Monate in Anspruch. Die Bauvorschriften der
Bahn sind sehr unterschiedlich und teilweise unsinnig oder veraltet. Beispielsweise werden für gleichartige
Maßnahmen von verschiedenen Abteilungen der Deutschen Bahn unterschiedliche Standards gefordert oder
es müssen Sicherungsposten an Bahnstrecken eingesetzt werden, auf denen keine Züge mehr fahren.

 

 

Die Bauvorschriften der Bahn müssen vereinheitlicht und an heutige technisch und wirtschaftlich machbare
Verlegetechniken angepasst werden - unter Beibehaltung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen.

 

 

\ R ATS AT

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS),
Deutsche Bahn AG,
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)

SKR 2000
Stromkreuzungsrichtlinie
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Baurecht Genehmigungen beim Leitungsbau vereinheitlichen

   

Für das Verlegen von Versorgungsleitungen müssen häufig Straßen aufgegraben werden. Für solche
Aufgrabungen gibt es Standards, die von der gemeinnützigen „Forschungsgesellschaft für Straße und
Verkehr (FGSV)“ aufgestellt und bearbeitet werden. Dabei werden die jeweils neuesten Erkenntnisse aus
Forschung und Praxis berücksichtigt. Die Forschungsgesellschaft arbeitet mit dem Deutschen Institut für
Normung (DIN) zusammen.

 

Diese überarbeiteten Regelwerke und Standards werden jedoch durch die kommunalen bzw. Landes-
er Straßenbauämter eigenmächtig und unabgestimmt ausgelegt oder gar nicht anerkannt.
( Dies kann zu höheren Ausgaben bei den Bauvorhaben führen.

 

 
 

1OQliches Ergebni:

 

Die von der Forschungsgesellschaft erarbeiteten Normen sollten bundeseinheitlich angewandt werden,
insbesondere:

- Festschreibung der Norm bei Aufgrabungen

- Standardisierte Abwicklung von Trassengenehmigungen

Vorschlag: Die Einhaltung der bundesweit festgeschriebenen Normen bzw. Standards könnte als
Vertragsinhalt in die Konzessionsverträge aufgenommen werden.

 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS),
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)

ATB Bestra (allgemeine technische Bestimmungen für die Benutzung von Straßen durch
Versorgungsleitungen)

ZTV A StB (Zusätzliche technische Vertragsbedingungen für die Ausgrabung von Verkehrsflächen)
RStO (Richtlinie für die Anlage von Straßen)
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